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Wachstum —> Wirtschaftswachstum

Wahlen (sozialistische): grundle
gende Form der Durchsetzung 
—* sozialistischer Demokratie. Die Be
sten werden mit der Vertretung 
der Interessen von Kollektiven, 
Gemeinschaften, Gruppen usw. be
traut. Die W. bilden den abschlie
ßenden Akt nach entsprechender 
demokratischer Prüfung der Kandi
daten durch die Wahlberechtigten. 
Die Vorbereitung von W. ist mit 
einer umfassenden Rechenschafts
legung über bisherige Leistungen, 
der Aussprache über Grundfragen 
der weiteren Entwicklung sowie 
mit neuen Initiativen zur Lösung 
der vorgesehenen Aufgaben ver
bunden. Insofern sind W. -immer 
Höhepunkte im Leben der Gesell
schaft bzw. der Partei, Organisa
tion usw. Es ist zwischen staatli
cher und gesellschaftlicher Wahl
funktion zu unterscheiden. Die 
Voraussetzungen für die Wahl der 
Volksvertretungen sind im Wahl
gesetz der DDR vom 24. 6. 1976 
(GBl. I 1976, Nr. 22). in der Fassung 
des Gesetzes zur Änderung des 
Wahlgesetzes vom 28. 6. 1979 
(GBl. I 1979, Nr. 17) geregelt 
(—» Wahlgrundsätze). Die Vorausset
zungen für die Wahl eines Mit
glieds in die Leitung einer Partei 
oder gesellschaftlichen Organisa
tion, die Wahlvorbereitung und 
-durchführung sind in den Statuten 
der Parteien und gesellschaftlichen 
Organisationen festgelegt..

Wahlgeheimnis —» Wahlgrund
sätze

Wahlgrundsätze: Bestandteil des 
—> Wahlrechts und Ausdruck des 
—* Wahlsystems in der DDR. In den
W., wie sie im Wahlrecht der DDR 
fixiert sind, wird davon ausgegan
gen, daß die Bürger der DDR in

Verwirklichung des —> Rechts auf 
Mitbestimmung und Mitgestaltung 
ihre Volksvertretungen wählen. 
Unverzichtbare sozialistische 
Wahlprinzipien sind dabei die Lei
tung der Wahlen durch demokra
tisch gebildete —► Wahlkommissio
nen. die Volksaussprache über die 
Grundfragen der Politik und die 
Aufstellung und Prüfung der Kan
didaten durch die Wähler. Das er
möglicht es den Arbeitern, Genos
senschaftsbauern, Angehörigen der 
Intelligenz und den anderen Werk
tätigen, durch die Wahlen ihre be
sten Vertreter als Abgeordnete in 
die Volksvertretungen zu entsen
den. Den Abgeordneten obliegt es, 
ihre verantwortungsvollen Aufga
ben im Interesse und zum Wohle 
des werktätigen Volkes der DDR 
zu erfüllen. Sie sind angehalten, 
eine enge Verbindung zu ihren 
Wählern und Arbeitskollektiven zu 
halten, mit den Ausschüssen der 
Nationalen Front der DDR und 
den gesellschaftlichen Organisatio
nen, insbesondere den Gewerk
schaften in den Betrieben, zusam
menzuwirken, ihren Wählern re
gelmäßig Rechenschaft über die 
Tätigkeit ihrer Volksvertretung 
und über ihre eigene Arbeit zu ge
ben und für eine gewissenhafte Be
arbeitung der Vorschläge, Hin
weise und Kritiken der Bürger zu 
sorgen. Die in der Verfassung und 
im Wahlgesetz der DDR veranker
ten W. besagen, daß die Abgeord
neten der Volkskammer der DDR 
und der örtlichen Volksvertretun
gen von den Bürgern in freien, all
gemeinen, gleichen und geheimen 
Wahlen auf die Dauer von fünf 
Jahren gewählt werden. Im einzel
nen besagen diese Grundsätze fol
gendes: a) freie Wahl: Jeder wahl
berechtigte Bürger kann in Ver
wirklichung der unverzichtbaren 
sozialistischen Wahlprinzipien,


